Kursordnung
fir das weiterbildende Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH)
an der Hochschule Schmalkalden

GemaR 88 3 Abs. 1, 34 Abs. 3 und 51 des Thiringer Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember 2006
(GVBI. S. 601), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (GVBI. S. 406) in Verbindung mit
88 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 19 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4, 20 Abs. 1 Satz 2 der Grundordnung der Hochschule Schmal-
kalden vom 2. April 2008 (Amtsblatt des Thiringer Kultusministeriums Nr. 4/2008 S. 166) erlasst die Hochschule
Schmalkalden folgende Kursordnung fir das weiterbildende Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH). Die Zentrale
Studienkommission der Hochschule Schmalkalden hat am 26. Juni 2019 der Kursordnung zugestimmt; der Senat
hat am 10. Juli 2019 die Kursordnung beschlossen.

Abschnitt 1: Allgemeines
§1
Grundsatzliches

(2) Diese Kursordnung regelt Ziele, Inhalte, Aufbau und Priifungen des weiterbildenden Studiums zum VER-
TRAGSMANAGER (FH) an der Hochschule Schmalkalden.

(2) Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils in ménnlicher und weiblicher Form.

Abschnitt 2: Studium

§2
Studienvoraussetzungen und Studienbeginn
(2) Fir die Aufnahme des Studiums zum VERTRAGSMANAGER (FH) gelten folgende Voraussetzungen: Nach-
weis

a) des Abschlusses eines Hochschulstudiums oder eines vergleichbaren Studiums an einer Berufsaka-
demie (BA), und einer mindestens einjahrigen, fir das weiterbildende Studium férderlichen Berufspra-
xis oder

b) der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife oder eines vergleichba-
ren Abschlusses und einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anerkannten Beruf und einer
mindestens zweijahrigen, fur das weiterbildende Studium férderlichen Berufspraxis oder

c) eines Realschulabschlusses und einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anerkannten Be-
ruf und einer mindestens vierjahrigen, fir das weiterbildende Studium férderlichen Berufspraxis.

(2) Das Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH) ist eine berufsbegleitende Weiterbildung, die gemaf 8 6 des
Thiringer Hochschulgebihren- und -entgeltgesetzes gebiihrenpflichtig ist. Die Gebihr betragt 2.100 Euro
pro Semester. Nahere Einzelheiten zur Gebiihrenerhebung sind in der Gebihrenordnung der Hochschule
Schmalkalden geregelt.

) In der Regel kann das Studium im ersten Semester zu Beginn des Winter- oder Sommersemesters auf-
genommen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass sich mindestens 12 Teilnehmer fiir das weiterbildende
Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH) immatrikulieren.

(4) Die Anzahl der Studierenden pro Semester fiir das weiterbildende Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH)
kann durch Beschluss des Prufungsausschusses begrenzt werden. Der Priifungsausschuss entscheidet
daruiber, welche Bewerber zu dem weiterbildenden Studium zugelassen werden. Bei einer Begrenzung
der Teilnehmerzahl entscheidet der zeitliche Eingang der Bewerbungsunterlagen aller zulassungsfahigen
Bewerber Uber die Zulassung.

83
Ziele des weiterbildenden Studiums

Das Ziel des Studiums ist es, den Studierenden sowohl vertragsrechtliches Basiswissen als auch die notwendigen
Werkzeuge fur die Umsetzung und die Durchsetzung von Vertragsinhalten zu vermitteln. Sie sollen in der Lage
sein, selbststandig Vertrage im Sinne des Unternehmens vorzubereiten, zu verhandeln und durchzusetzen. Neben
der Vermittlung fachlicher Kenntnisse wird den Fertigkeiten in der praktischen Umsetzung eine hohe Bedeutung
beigemessen.
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Aufbau des Studiums

Das Studium gliedert sich in zwei Semester. Es endet mit der Priifung zum VERTRAGSMANAGER (FH).

Das erste Semester vermittelt Kenntnisse in den Lehrgebieten:
e Grundlagen des Vertragsschlusses
o Pflichtverletzungen bei Vertrdgen und Gestaltungsmdoglichkeiten durch AGB
e Vergabeverfahren und -recht
e Besondere Vertragssituationen und Durchsetzung von Vertragen

Das zweite Semester vermittelt Kenntnisse in den Lehrgebieten:
e Internationale Vertrage
e Vertragsverhandlung und Konfliktmanagement
e Digitale Vertragsverwaltung und Qualitdtsmanagement

Diesen Lehrgebieten sind die Lehrveranstaltungen gemaf der Anlage zugeordnet.

8§85
Arten von Lehrveranstaltungen

In dem weiterbildenden Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH) kdnnen Lehrveranstaltungen sowohl in
einer synchronen Lehrform als auch in einer asynchronen Lehrform durchgefiihrt werden:

Die synchrone Lehre umfasst das Prasenzstudium und Online-Tutorien/ Webinare.

Die asynchrone Lehre umfasst das Lehrbriefstudium, Online-Vorlesungen, E-Learning-Einheiten sowie
Zeiten fur die Prasenznach- und die Prifungsvorbereitung.

In dem weiterbildenden Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH) kénnen Lehrveranstaltungen (synchron o-
der asynchron) in folgender Art durchgefiihrt werden:

1. Vorlesung
Zusammenhéangende Darstellung und Vermittlung von Grund- und Spezialwissen sowie wissen-
schaftlicher Methoden.

2. Seminaristische Vorlesung
Die Lehrinhalte werden hier durch enge Verbindungen des Vortrages mit dessen exemplarischer Ver-
tiefung erarbeitet. Der Lehrende vermittelt und entwickelt den Lehrstoff unter Beteiligung der Studie-
renden.

3. Ubung
Durcharbeiten von Lehrstoffen, Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten, Vertiefung
von Methodenkenntnissen durch Losung exemplarischer Aufgaben, die in Einzel- oder Gruppenarbeit
gelést werden.

Abschnitt 3: Prifungen
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§6
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

An den Fachprifungen zum VERTRAGSMANAGER (FH) kann nur teilnehmen, wer fiir das weiterbildende Stu-
dium zum VERTRAGSMANAGER (FH) der Hochschule Schmalkalden eingeschrieben ist und die Studienge-
bihren entrichtet hat.

Die Studierenden sind zu den vorgesehenen Fachprifungen laut Studienplan angemeldet.

Die Zulassung zu einer Fachprifung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. diein Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfullt sind oder
2. die Unterlagen zum Nachweis der Erfiillung der Studienvoraussetzungen unvollstandig sind.

8§87
Arten der Prifungsleistungen
Die Priifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) besteht aus Fachpriifungen.

Fachprufungen setzen sich aus einer oder mehreren Priifungsleistungen zusammen und werden i.d.R.
wahrend der Prasenzphasen abgenommen.
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Prifungsleistungen sind einzelne konkrete Prifungsvorgange in Form einer Klausur, mindlichen Prifung
oder Projektarbeit. Eine Fachpriifung wird bewertet und nach § 10 benotet. Besteht eine Fachpriifung aus
nur einer Prifungsleistung, sind Priifungsleistung und Fachprifung identisch. Besteht eine Fachprifung
aus mehreren Prifungsleistungen, erfolgt die Bewertung gemai § 10 Abs. 2.

Prufungsleistungen kénnen
1. mindlich (8 8) oder

2. schriftlich (§ 9)
erbracht werden.

Sollen schriftliche durch mindliche Priifungsleistungen oder mindliche durch schriftliche Prifungsleistun-
gen ersetzt werden, ist das den Studierenden vor Beginn der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Semes-
ters durch den zustandigen Prifungsausschuss bekannt zu geben. Hiervon nicht betroffen ist die Rege-
lung nach § 13 Abs. 3.

Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen langer andauernder oder standiger korperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage ist, Prifungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen,
so wird dem Kandidaten gestattet, die Prifungsleistungen innerhalb einer verlangerten Bearbeitungszeit
oder gleichwertige Priifungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines
arztlichen Attestes verlangt werden.

§8
Mindliche Prifungsleistungen

Durch mindliche Prufungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die Zusammenhange des
Priifungsgebietes erkennt und in der Lage ist, spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhéange einzu-
ordnen. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat tiber ein breites Grundlagenwissen verfiigt.

Mundliche Prufungsleistungen werden vor mindestens zwei Prufern (Kollegialpriifung) oder vor einem
Prufer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (8 16) als Gruppenprifung oder als Einzelprufung
abgelegt.

Mundliche Priifungsleistungen sind im Fall der letzten mdglichen Wiederholungspriifung von zwei Prifern
zu bewerten. Die Note der Fachprifung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen
und wird entsprechend § 10 gebildet.

Die Dauer der mindlichen Priifungsleistungen betragt in der Regel pro Kandidat und Fach mindestens 20
Minuten und héchstens 45 Minuten.

Die wesentlichen Gegenstédnde und Ergebnisse der miindlichen Prifungsleistung sind in einem Protokoll
festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten am Tag der miindlichen Prifungsleistung bekannt zu ge-
ben.

Studierende, die sich in einem spateren Priifungszeitraum der gleichen Prufungsleistung unterziehen wol-
len, sollen nach MaRgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhorer zugelassen werden, es sei denn, der
Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der
Prufungsergebnisse an den Kandidaten.

§9
Schriftliche Prifungsleistungen

In den schriftlichen Prifungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den géngigen Methoden des Prifungsfaches Aufgaben l6sen und Themen
bearbeiten kann. Es soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat tiber ein breites Grundlagenwissen
verflgt.

Schriftliche Prifungen, die uberwiegend nach dem Multiple-Choice-Verfahren aufgebaut werden, sind
ausgeschlossen.

Schriftliche Prufungsleistungen sind im Fall der letzten mdglichen Wiederholungspriifung von zwei Priifern
zu bewerten. Die Note der Fachprufung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen
und wird entsprechend § 10 gebildet.

Die Dauer jeder schriftlichen Fachpriifung betragt 60 Minuten.
§10
Bewertung der Fachprifungen und Bildung der Fachnoten

Die Noten der einzelnen Fachpriifungen werden von den jeweiligen Prifern festgesetzt. Fur die Bewertung
der Fachprifungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut hervorragende Leistung
2 = gut eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen Anforderungen
liegt
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3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen entspricht

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht
mehr genugt

Zur differenzierten Bewertung kdnnen einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhtht oder erniedrigt
werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

Besteht eine Fachpriifung aus mehreren Priifungsleistungen, so ist die Note der Fachpriifung von den
beteiligten Prufern nach § 10 Abs. 1 festzulegen.

8§11
Versdumnis, Riucktritt, TAuschung, Ordnungsverstof}

Eine Fachprufung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandidat einen fiir ihn binden-
den Prifungstermin ohne triftigen Grund versaumt oder wenn er von einer Priifung, die er angetreten hat,
ohne triftigen Grund zurlicktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Priifungsleistung nicht innerhalb der
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

Der fur den Riicktritt oder das Versaumnis geltend gemachte Grund fiir die Prifungsunfahigkeit muss dem
zustandigen Prufungsausschuss unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.

Bei einer krankheitsbedingten Prifungsunféhigkeit des Kandidaten oder Krankheit eines von ihm zu ver-
sorgenden Kindes oder pflegebedurftigen Angehdrigen kann die Vorlage eines arztlichen Attestes und in
Zweifelsféllen eines Attestes eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt werden. Wird der
Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt.

Eine Prifungsleistung, an der aufgrund von Prifungsunféhigkeit nicht teilgenommen wurde, muss spéates-
tens im Rahmen der Prufungstermine innerhalb von zwei Semestern wiederholt werden. Der Prifungsan-
spruch erlischt bei Versdumnis dieser Wiederholungsfrist, es sei denn, der Kandidat hat das Versaumnis
nicht zu vertreten.

Versucht der Kandidat das Ergebnis seiner Priifungsleistung durch Téuschung, Mitfihrung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Fachprifung mit "nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgeméafen Ablauf der Priifung stort, kann von dem
jeweiligen Prufer oder Aufsichtsfiihrenden von der Fortsetzung der Priifungsleistung ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall wird die Fachprifung mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Beginn der folgenden Prasenzphase ver-
langen, dass die Entscheidungen nach Absatz 5 von dem zusténdigen Prifungsausschuss tberprift wer-
den. Das Ergebnis ist dem Kandidaten unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Im Falle einer Entscheidung zu
Ungunsten des Kandidaten ist diese zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

8§12
Bestehen und Nichtbestehen

Eine Fachprifung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist. Eine Fachprifung
ist nicht bestanden, wenn die Fachnote "nicht ausreichend" (5,0) ist. Eine Fachprifung gilt als endgdltig
nicht bestanden, wenn sie dreimal mit ,nicht bestanden“ bewertet wurde.

Die Priifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) ist bestanden, wenn alle Fachprifungen bestanden sind. Sie ist
endgiltig nicht bestanden, sobald eine Fachprufung endgliltig nicht bestanden ist.

Prufungsergebnisse sind unter Einhaltung des Datenschutzes in geeigneter Weise bekannt zu geben. Sie
sollen spatestens 6 Wochen nach dem Prufungstermin verkiindet werden.

Hat der Kandidat eine Fachpriifung nicht bestanden, wird der Kandidat dartiber informiert. Er muss auch
Auskunft dartiber erhalten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist die Fachpri-
fung wiederholt werden kann.

Hat der Kandidat die Prufung zum VERTRAGSMANAGER (FH) nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung
ausgestellt, welche die erbrachten Fachprufungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Fachpri-
fungen enthalt.
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§13
Wiederholung der Fachprifungen

Nicht bestandene Fachpriifungen kénnen hdchstens zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Fachprifung ist nicht zulassig.

Eine nicht bestandene Fachpriifung soll spatestens im Rahmen der Prifungstermine innerhalb von zwei
Semestern wiederholt werden. Der Prufungsanspruch erlischt bei Versdumnis dieser Wiederholungsfrist,
es sei denn, der Kandidat hat das Versaumnis nicht zu vertreten.

Zweite Wiederholungspriifungen kdnnen auch mindlich durchgefiihrt werden. In diesem Fall ist die Pri-
fungsart vier Wochen vor dem festgelegten Prifungstermin bekannt zu geben.

§14
Anrechnung von Prifungsleistungen

Studien- und Priifungsleistungen aus gleichartigen oder anderen Studiengdngen an in- oder auslandi-
schen Hochschulen und staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sind anzurechnen, so-
weit hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Bei der An-
rechnung von Studien- und Priifungsleistungen, die auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht
wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzver-
einbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

Werden Prifungsleistungen angerechnet, sind die ECTS-Kreditpunkte sowie die Noten — soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind — zu tibernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulassig.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absétze 1 und 2 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die
Anrechnung von Studien- und Priifungsleistungen erfolgt auf Antrag durch den Priifungsausschuss. Der
Studierende hat die fir die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Bei Versagung der Aner-
kennung ist dies zu begriinden und der Antragsteller ist iber Malinahmen zu unterrichten, die er ergreifen
kann, um die Anerkennung zu einem spéteren Zeitpunkt zu erlangen.

Die anzurechnenden Leistungen dirfen i. d. R. nicht im Rahmen von Priifungen erbracht worden sein, die
Voraussetzung fur die Zulassung zum Studium sind.

Die Anrechnung von aul3erhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fahigkeiten regelt die Satzung zur
Anrechnung aufRerhalb von Hochschulen erworbener Kenntnisse und Fahigkeiten der Hochschule
Schmalkalden.

§15
Prifungsausschuss

Fir die Organisation von Fachprifungen sowie die durch diese Kursordnung erwachsenden weiteren Auf-
gaben ist ein Prifungsausschuss zu bilden. Ihm gehdéren drei Professoren und zwei weitere sachkundige
Personen mit Hochschulabschluss an. Vier Mitglieder des Prifungsausschusses missen Mitglieder der
Hochschule Schmalkalden sein, davon drei Professoren. Die Amtszeit der Professoren und der sachkun-
digen Personen betragt drei Jahre.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses werden vom Senat der Hochschule Schmalkalden bestellt. Der
Vorsitzende und der Stellvertreter werden vom Priifungsausschuss gewdhlt. Der Vorsitzende fuhrt im Re-
gelfall die Geschéfte des Prifungsausschusses. Der Vorsitzende des Priufungsausschusses muss Pro-
fessor der Hochschule Schmalkalden sein.

Der Prifungsausschuss achtet darauf, dass die Studienvoraussetzungen erfiillt (8 2 Abs. 1) und die Best-
immungen der Kursordnung eingehalten werden.

Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte der Mitglieder, darunter mindestens
zwei Professoren der Hochschule Schmalkalden, anwesend ist und beschlief3t mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prifungsleistungen beizu-
wohnen.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit.
Sofern sie nicht im éffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

§16
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Prifer und Beisitzer

Zu Prufern werden regelmafig nur Professoren und andere nach § 54 Abs. 2,3 und 4 ThirHG prifungs-
berechtigte Personen bestellt. Ferner kénnen sachkundige Fachleute mit Hochschulabschluss zu Priifern
bestellt werden. Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer ein einschlagiges Hochschulstudium erfolg-
reich absolviert hat.

Die Namen der Priifer sollen dem Kandidaten rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Fir die Prifer und die Beisitzer gilt 8 15 Abs. 6 entsprechend.

§17
Zustandigkeiten

Die Prufer entscheiden Uber das Bestehen und Nichtbestehen der Prifungen (§ 12).

Der Prifungsausschuss entscheidet

Uber das Vorliegen der Studienvoraussetzungen (8§ 2 Abs. 1),
Uber die Zulassung zum Studium (§ 2 Abs. 4),

Uber die Durchfiihrung des weiterbildenden Studiums (8§ 2 Abs. 3),
Uber die Zulassungen zu den Priifungen (8§ 6),

Uber die Folgen von VerstolRen gegen Prufungsvorschriften (8 11),
Uber die Bestellung der Prufer und Beisitzer (§ 16).

ogkwNE

Soweit in dieser Kursordnung nicht andere Bestimmungen getroffen sind, entscheidet der Priifungsaus-
schuss.

§18
Zweck und Durchfihrung der Prifung

Durch die Prufung zum VERTRAGSMANAGER (FH) soll der Kandidat nachweisen, dass er die Inhalte der
einzelnen Fachgebiete beherrscht und dass er ein methodisches Instrumentarium und eine systematische
Orientierung erworben hat.

Die Fachpriifungen werden in der Regel studienbegleitend durchgefihrt.

§19
Art und Umfang der Prifung

Schriftliche Fachpriifungen sind in folgenden Prifungsgebieten abzulegen:

1. Grundlagen des Vertragsschlusses

2. Pflichtverletzungen bei Vertragen und Gestaltungsmaoglichkeiten durch AGB
sowie Vergabeverfahren und -recht

3. Besondere Vertragssituationen und Durchsetzung von Vertrdgen

4. Internationale Vertrage

5. Vertragsverhandlung und Konfliktmanagement

AuRerdem ist eine Hausarbeit zu dem Priifungsgebiet Digitale Vertragsverwaltung und Qualitatsmanage-
ment anzufertigen.

§20
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

Fir die Prifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) wird eine Gesamtnote gebildet, die sich aus dem Durch-
schnitt der gewichteten Noten der einzelnen Fachprufungen sowie der Hausarbeit errechnet.

Die Noten der einzelnen Fachpriifungen sind hierbei entsprechend dem gesamten Stundenumfang der zu
einer Fachprifung gehérenden Lehrgebiete bezogen auf den Gesamtstundenumfang aller mit ECTS be-
werteten Lehrgebiete des weiterbildenden Studiums (siehe Anlage) zu gewichten. Es wird bei der Bildung
der Gesamtnote nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma beriicksichtigt; alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen.

Die Gesamtnote lautet:

bei einem Durchschnitt bis einschlieflich 1,5 = sehr gut
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschlie3lich 2,5 = gut
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschlie3lich 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschlief3lich 4,0 ausreichend
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) Uber die bestandene Priifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) erhilt der Kandidat ein Zeugnis, das die Fach-
noten und die Gesamtnote enthalt. Es wird vom Vorsitzenden des zustandigen Priifungsausschusses un-
terzeichnet.

8§21
Zertifikat

Ist die Prifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) bestanden, wird das Zertifikat

VERTRAGSMANAGER (FACHHOCHSCHULE),
abgekirzt VERTRAGSMANAGER (FH), bzw.

VERTRAGSMANAGERIN (FACHHOCHSCHULE),
abgekiirzt VERTRAGSMANAGERIN (FH), verliehen.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhalt der Kandidat das Zertifikat mit dem Datum des Zeugnisses. Das Zertifikat
wird vom Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen.

Abschnitt 4: Schlussbestimmungen
§22
Ungultigkeit der Prifung

(1) Hat der Kandidat bei einer Priifungsleistung getauscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung
des Zeugnisses bekannt, so kann die Fachnote entsprechend § 11 Abs. 5 berichtigt werden. Die Fachprii-
fung kann fur "nicht ausreichend" (5,0) und die Prifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) fur "nicht bestanden”
erklart werden.

(2) Waren die Voraussetzungen fiir die Abnahme einer Fachpriifung nicht erfiillt, ohne dass der Kandidat
hiertiber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Fachpriifung geheilt. Hat der Kandidat vorsatzlich zu Unrecht
erwirkt, dass er die Fachprifung ablegen konnte, so kann die Fachprtfung fir "nicht ausreichend" (5,0)
und die Priifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) fir ,nicht bestanden" erklart werden.

3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuBerung zu geben.
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen

Zeugnis ist auch das Zertifikat einzuziehen, wenn die Prifung zum VERTRAGSMANAGER (FH) aufgrund einer
Tauschung fur "nicht bestanden” erklart wurde.

§23
Einsicht in die Prifungsakten
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prifungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener
Frist Einsicht in seine schriftlichen Prifungsarbeiten und in die Prifungsprotokolle gewahrt.
§24

In-Kraft-Treten

(2) Diese Kursordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung im Verkiindungsblatt der Hochschule
Schmalkalden folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kursordnung vom 12. Juli 2017 auf3er Kraft.

(2) Diese Kursordnung gilt erstmals fiir Studierende, die im Wintersemester 2019/2020 das weiterbildende
Studium zum VERTRAGSMANAGER (FH) beginnen.

3) Nach dieser Kursordnung werden Studierende letztmalig im Wintersemester 2022/2023 immatrikuliert.

Kursordnung VERTRAGSMANAGER (FH) 718



Anlage:

Lehrgebiete des weiterbildenden Studiums zum VERTRAGSMANAGER (FH)

Stundenumfang im 1. Semester

Lehrgebiete synchrone asynchrone S ECTS
Lehre Lehre 9

Grundlagen des Vertragsschlusses 24 126 150 5

Pflichtverletzungen bei Vertrdgen und

Gestaltungsmdglichkeiten durch AGB 16 & 90 2

Vergabeverfahren und -recht 8 52 60 2

Besondere Vertragssntur_;_ltlonen und o4 126 150 5

Durchsetzung von Vertragen

Summe 1. Semester 72 378 450 15
Stundenumfang im 2. Semester

Lehrgebiete synchrone asynchrone | ooy ECTS
Lehre Lehre

Internationale Vertrage 24 126 150 5

Vertragsverhandlung und Konfliktmanagement 24 126 150 5

Dlgltf_i|“e Vertragsverwaltung und 24 126 150 5

Qualitatsmanagement

Summe 2. Semester 72 378 450 15

Gesamtstundenzahl Studium 144 756 900 30

Kursordnung VERTRAGSMANAGER (FH) 8/8




	Abschnitt 1: Allgemeines
	Grundsätzliches
	Einsicht in die Prüfungsakten



